
übersehen. Er war sich voll bewußt, daß seine Tätig
keit die kriegerischen und imperialistischen Bestrebun
gen Amerikas förderte, und hat seine Aufträge mit 
solcher Intensität ausgeführt, daß er innerhalb weniger 
Monate in der Verbrecherorganisation Gehlen die 
Stellung eines Filialleiters übertragen erhielt. Seine 
außerordentliche Aktivität läßt einen so hohen Grad 
der Gefährlichkeit seiner Verbrechen erkennen, daß im 
Interesse des Schutzes des Friedens nur seine völlige 
Isolierung auf Lebenszeit gerechtfertigt ist.

2. Der Angeklagte S c h m i d t  hat seine Verbrechen 
ohne jede Notlage aus Geldgier und, obwohl er aus der 
Arbeiterklasse stammt, durch RIAS-Parolen und 
sonstige westliche Propaganda verhetzt, aus innerer 
Feindschaft gegenüber der Deutschen Demokratischen 
Republik skrupellos begangen und wollte die Errun
genschaften unseres Staates der Werktätigen und 
Bauern vernichten. Er hat seine Frau für die Tätigkeit 
als Funker geworben und zwei komplette Funkgeräte 
für den Einsatz im Kriegsfälle in seiner Wohnung ver
borgen. Die Intensität seiner verbrecherischen Hand
lung kam auch darin zum Ausdruck, daß er bemüht 
war, weitere Personen für die Spionagetätigkeit zu 
werben. Ein Jahr lang hat er seine verbrecherische 
Tätigkeit ausgeübt und mit seinen Berichten den 
Kriegstreibern wertvolle Unterlagen in die Hände ge
spielt. Auch dem Putsch vom 17. Juni wollte er durch 
die Übermittlung von Funkberichten zum vollen Erfolg 
verhelfen. Seine Verbrechen, mit denen er Verrat an 
seiner eigenen Klasse beging, wiegen so schwer, daß 
auch für ihn nur lebenslanges Zuchthaus als Maßnahme 
des sozialen Schutzes in Betracht kommen konnte.

3. Obwohl der Angeklagte A l t k r ü g e r  von Anfang 
an die Gefährlichkeit und das Verbrecherische seiner 
Spionagetätigkiet erkannte, hat er seit Mitte 1951 eine 
umfangreiche Übermittlung von Spionagenachrichten 
durchgeführt. Nur auf Weisung der Spionageorganisa
tion hat er auf ein Jahr die Tätigkeit unterbrochen 
und der geforderten Fortsetzung seiner Verbrechen 
keinen ernstlichen Widerstand entgegengesetzt. Die 
Förderung seiner beruflichen Ausbildung als Lehrer 
durch die Deutsche Demokratische Republik hat er mit 
Verrat an den Interessen des deutschen Volkes beant
wortet. Seine fortgesetzten Kurierfahrten und die zahl
reichen von ihm gelieferten Berichte kennzeichnen ihn 
als hartnäckigen Feind unseres Staates. Auch ihm muß 
für lange Zeit die Möglichkeit genommen werden, 
durch weitere Verbrechen den Frieden des deutschen 
Volkes zu gefährden. Da nach seinem gesamten Ver
halten dem Senat jedoch die Möglichkeit eines erziehe
rischen Erfolges nicht ausgeschlossen erschien, hat er 
entsprechend dem Antrag des Generalstaatsanwaltes 
auf die höchste zeitige Zuchthausstrafe erkannt.

4. Mit außerordentlicher Intensität hat auch der An
geklagte R e n n e r t  seine Spionageaufträge ausge
führt. Trotz seiner schweren Tätigkeit als Landwirt 
hat er seine Beobachtungen mindestens zweitägig no
tiert und fast regelmäßig in Abständen von zehn Tagen 
an den Geheimdienst berichtet. Als ehemaliger Offi
zier der Hitlerarmee und typischer Vertreter des „preu
ßischen Untertans“ ist er ein verstockter Gegner unse
res Staates. Wenn auch gewisse wirtschaftliche Schwie
rigkeiten nicht verkannt werden sollen und er auch nur 
über ein einziges Spionageobjekt berichtet hat, so ge
schah es doch mit einer solchen Intensität und Sorgfalt, 
daß auch für ihn als Mindeststrafe die höchste zeitige 
Zuchthausstrafe erforderlich war. Wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, die im übrigen nach Ansicht des Se
nats der Angeklagte zum überwiegenden Teil selbst 
verschuldet hat, sind kein Freibrief für Spione und 
Verräter und nicht geeignet, die Gefährlichkeit von 
Staatsverbrechen zu mindern.

5. Der Angeklagte ö s t e r e i c h  hat besonders 
schwere Schuld auf sich geladen. In verantwortlicher 
Stellung in unserer volkseigenen Wirtschaft hat er 
alles, was ihm in seiner Funktion über betriebliche 
Angelegenheiten bekanntgeworden oder sonst zugäng
lich war, an den Spionagedienst geliefert. In seiner 
Feindschaft gegen unsere Volksmacht und in seiner 
Geldgier war er einige Monate hindurch sogar für 
zwei Spionageorganisationen tätig. Der Senat ist jedoch 
der Ansicht, daß der Angeklagte, gerade weil er noch 
verhältnismäßig jung ist, doch noch auf den rechten 
Weg gebracht werden kann. In Anbetracht der beson
deren Gefährlichkeit seiner Verbrechen und der er

höhten Verantwortlichkeit, die sich aus seiner gesell
schaftlichen Stellung ergibt, konnte jedoch nur die 
höchste zeitige Zuchthausstrafe ausgesprochen werden.

6. Der Angeklagte S c h w e n k  ist durch die ameri
kanische Bettelpaketaktion als Agent geworben worden. 
Obwohl ihm trotz seiner militaristischen Vergangen
heit durch unseren Staat der Weg zum Lehrerberuf 
eröffnet worden ist, hat er sich aus innerer Feindschaft 
zum Agentenfunker ausbilden lassen, tote Briefkästen 
für den Kriegsfall festgelegt und Wirtschaftsspionage 
betrieben. Bei ihm muß jedoch berücksichtigt werden, 
daß er nicht von vornherein zur Spionage bereit war 
und sich nicht durch finanzielle Versprechungen hat 
werben lassen, sondern daß ihm, nachdem er die Bet
telpakete in Empfang genommen hatte, durch den west
berliner Agenten mit einer Anzeige gedroht worden 
ist. Danach hat er jedoch mit großer Intensität seine 
Spionagetätigkeit ausgeführt, insbesondere bei der Aus
tragung seines Bruders. Bei ihm hat der Senat in Über
einstimmung mit dem Antrag des Generalstaatsanwalts 
eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahre als erforderlich 
und ausreichend angesehen.

7. Als Oberreferent im Ministerium für Aufbau hat 
der Angeklagte S c h n e i d e r  alle Möglichkeiten, die 
sich ihm boten, ausgenutzt, um das in ihn gesetzte 
Vertrauen der Werktätigen zu verraten. Obwohl 
er sich gegenüber seiner Arbeitsstelle zur Geheimhal
tung aller dienstlichen Angelegenheiten verpflichtet 
hatte, hat er alle ihm zugänglichen Unterlagen und 
alles, was er in seinem Arbeitsbereich in Erfahrung 
brachte, der Verbrecherorganisation Gehlen ausgelie
fert. Seine Verantwortlichkeit und der fast ein Jahr 
lang anhaltende umfassende Verrat aller betrieblichen 
Unterlagen zeigen einen so hohen Grad der Gefährlich
keit seiner Verbrechen für unseren Staat, daß nur die 
Isolierung auf Lebenszeit als wirkliche Maßnahme des 
sozialen Schutzes angesehen werden kann.

Bei der Schwere der von den Angeklagten begange
nen Verbrechen war die Einziehung des Vermögens ^ 
aller Angeklagten erforderlich.

Entscheidungen anderer Gerichte
Zivilrecht

§ 823 BGB.
Zur Auslegung des Begriffes „sonstiges Recht“ i. S. des 

§ 823 Abs. 1.
BG Erfurt, Urt. vom 20. Januar 1953 — O (V) 42/53.

Die Verklagte, eine Genossenschaftsbank, hatte der Klägerin, 
einer im Volkseigentum stehenden G.m.b.H., auf Antrag des 
Angestellten H. der Klägerin am 10. Juni 1949 für eine Außen
stelle ein Konto eröffnet. Von der Errichtung dieses Kontos 
erhielt die Klägerin erst anläßlich einer Revision im Frühjahr 
1950 Kenntnis. Inzwischen hatte H. zusammen mit zwei 
anderen leitenden Angestellten der Außenstelle das Konto zu 
betrügerischen Zwecken benutzt und der Klägerin dadurch er
heblichen Schaden zugefügt.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß die Verklagte bei der 
Eröffnung des Kontos grob fahrlässig verfahren sei, indem sie 
die Befugnis des Angestellten H., einen Antrag auf Eröffnung 
eines Kontos zu stellen, entweder überhaupt nicht oder nicht 
ausreichend geprüft habe. Auf Grund dieser Fahrlässigkeit 
sei die Verklagte sowohl aus Vertrag wie aus unerlaubter 
Handlung zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet.

Auf die Schadensersatzklage hin erklärte das BG den An
spruch zu % für gerechtfertigt und wies im übrigen die Klage 
ab. Die Abweisung zu einem Viertel erfolgte, weil bei einer 
gründlichen Revision und Kontrolle der Klägerin gegenüber 
den Angestellten ihrer Außenstelle der Schaden nicht zur eiri- 
geklagten Höhe hätte anwachsen können.

Über den von der Klägerin geltend gemachten Schadens- 
ersatzanspruöh nach den Vorschriften über unerlaubte Hand
lungen führt das BG u. a. aus:

Aus den G r ü n d e n :
. . .  Es ist ein in der Rechtsprechung schon seit langer 

Zeit entwickelter Rechtsgedanke, daß ebenso wie die 
Eröffnung eines allgemeinen Verkehrs-, auch die Er
öffnung eines Gewerbebetriebes besondere Sorgfalts
pflichten gegen Dritte mit sich bringt. Diese besondere 
Sorgfaltspflicht trifft den Gewerbetreibenden allein 
vermöge seines Berufes oder Gewerbes für alle Hand
lungen, die in den Kreis der Berufs- oder Gewerbe
handlungen fallen, und sie gehen über die allgemeinen 
Pflichten eines jeden hinaus gegenüber den Personen,
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